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 Veröffentlicht am 17.01.1992

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

AbgEO §5 Abs3;

Rechtssatz

Beim Vollstreckungsauftrag handelt es sich um einen Auftrag der Abgabenbehörde an den Vollstrecker zur Vornahme

einer Vollstreckung, also um einen behördeninternen, nicht normativen Rechtsakt. Durch die bloße Aushändigung des

Vollstreckungsauftrages an eine Partei des Abgabenvollstreckungsverfahrens ändert sich an der Rechtsnatur des

Vollstreckungsauftrages nichts.
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